
Stenographisches Proto:koll. 
12. Sitzung des Nationalrates der Repnblik Österreich. 

v. Gesetzgebungsperiode. 

I. Personalien. 

a) Entschuldigungen (S. 147). 
b) Krankmeldung (S. 147). 

2. Ausschüsse. 

a) Abgeordneter E i  b e g  g e r, Ersatzmitglied 
im Verfassungsausschuß an Stelle des Ab­
geordneten Wolf; Abgeordneter Z e c h t 1, 
Mitglied im Ausschuß für Verkehrswesen 
an Stelle des Abgeordneten Rauscher, Ab­
geordneter � a r c h n e r, Ersatzmitglied an 
Stelle des Abgeordneten ZechU (S. 147). 

b) Zuweisung der Anträge 20/A und 211A 
(S • .  147). 

3. Regierungsvorlage. 

Bundesfinanzgesetz 1946 (69 d. B.) (S. 147). -
Finanz- und Budgetausschuß (S. 147). 

4. Verhandlungen. 
a) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (70 d. B.), be­
treilend die Budgetprovisoriumsnovelle 
(74 d. B.). 
Berichterstatter: Abgeordneter M a r k t­
s c  h l.äiS e r  (S. 148); Redner: Bundesmini­
ster fur Finanzen Dr. Zirn m e  r m a n  n 
(S. 148); 

-

Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter und 
dritter Lesung (S. 155). 

b) Bericht des Ausschusses für soziale Ver� 
waltung über die Regierungsvorlage (65 d. 
B.)� betreffend die 3. Wirtschaftssäuberungs­
gesetznovelle (73 d. B.). 
Berichterstatter: Abgeordneter Hi li e-
gei s t (S. 155); 

Freitag, 22. März 1946. 

Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter 
'Und dritter Lesung (S. 157). 

c) Bericht des Justizausschusses über die Re­
gierungsvorlage (57 d. B.), betreilend Ände­
rungen des Gewerbegerichtsgesetzes (71 d. B.). 
Berichterstatter: Abgeordneter M a r  c h ne r 
(S. 158); Redner: Abgeordneter Dr. K 0 I b 
(�. 159), Abgeordneter Dr. Pi t t e r ma n n 
(S. 160); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter 
und dritter Lesung (S. 161). 

Antrag 

In der Sitzung 
eingebrachte Anträge und Anfragen. 

der Abgeordneten Ing. R a a  b, 0 t t, L a k 0-
w i t s c h, Norbert Maye r, B r u n n e r, 
Kr i s t  0 f i c s - B i n d e r, Ka p s r e i t e r, 
D i n k h a u  s e r und Genossen, betreffend 
die Alters- ulid Invaliditätsversorgung der 
selbständigen Gewerbetreibenden (22/A). 

Anfragen 

der Abgeordneten S t ein e r, W e d e n  i g, 
La g g e r, W a l  c h e r, S c  h a r f und Ge­
nossen an den Bundesminister für Äußeres, 
betreffend die Enteignung von Grundstücken 
österreic.h.ischer Staatsbürger der Gemeinde 
Arnoldstein (Kärnten) auf italienischem 
Gebiet (20/J); 

der Abgeordneten Dr. N e  m e c z, F r  i s c h, 
Ing. S t r 0 b I und Genossen an den Bundes­
minister für Verkehr, betreilend die Lösung 
des Verkehrsproblems im südlichen Burgen­
land (21/J) . 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 20 Minnten. 
Präsident Kunschake r Ö f f n e t die Sitzung 

um 10 Uhr 20 Minuten. 
E n t s c h u I d i g t sind die Abgeordneten 

P ö t s c h, W 0 � f, K 0 s t r 0 u n, P e t  s c h­
n i k, K r i s c h, W i m b e r g·e r, S e i  t z und 
M i  k s c h. K ra n k ,gemeldet ist der Abge­
ordnete S c h w e i n h a m m e r. 

Eingelangt ist die R ·e g i e r un g s  v 0 r­
lag e : Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1946 
(69 d. B.). 

Sie wird dem Finanz- und BudgetElJUlSSChuß 
zugewiesen. 

Im Veriassungsausschuß tritt an Stehle des 
Abgeordneten Richard Wo I f der Abgeord­
nete E i b e g g e  r als Ersatz.mitglied ein; 

im AussCJhuß für Verkehrswesen das Er­
satzmitgl1ed Abgeordneter Z ,e c h t I an Stelle 
des Abgeordneten R a  u s c· her als Mitglied 
und der Abgeordnete M a r c h n er als Er­
satzmitglied. 

Auf Vorschlag des Präsidenten beschließt 
das Haus .g.emäß § 33, E, mit Zweidrittel­
mehr.bJeit, den Bel"icht des Justizausschusses 
über die Regierung.svorlage (57 d. B.): Bun­
desgesetz über Änderungen des Gewerbe­
gerichtsgesetze.s (Gewerbegeri(}htsnovelle 1946 
- GewGerNov. 1946) (71 d. B.) auf die T a-
g e s  0 r d n u n  g zu s t e l l  e n. Es wird zur Tag e s 0 r d n u n  g über-

Der Antrag Nr. 20 wird dem Ausschuß für geg'angen. 

Unterricht, der Antrag Nr. 21 dem Finanz- Der e r  S t e Pu n k t i'st der Bericht des 
und Budgetausschuß zugiewi,esen. I Finanz- und Budgetausschusses über die Re-
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gierungsvorlage (70 <1". iß.): Bundesgesetz, 
womit das Bundesgesetz vom 21. DeZoember 
1945, B. G. BI. Nr. 36/1946, über die Führung 
des Bundeshaushaltes in der Zeit bis 
31. März 1946 geändert wird (Budgetprovi­
soriumsnovelle) (74 d. B.). 

IBerichterstatter Marktschläger: Hohes 
Hausl Der Finanz- und Budgetausschruß hat 
sich in ,seiner letzten Sitzung mit der Re­
giel'lUIlgsvorlage, betreUend das Bundesgesetz 
über di,e Verlängerung des Budgetproviso­
riums, wlie ,es in der Sitzung vom 21. Dezem­
ber 1945 beschlossen wurde, befaßt. Infolge 
der Kürze der rur V:erfügung stehenden 
Zeit ist es nicht mehr mögdich, bis Ende des 
Monats März 1946, bils ZlU welchem Termin 
im Dezember das Budgetprov'i,sorium be­
schlossen wurde, das BundesfiiIlanzgesetz und 
den BundesvoransCJhlag für 1946 parlamen­
tadsch zu verabscMeden. Es ;ist daher ,selbst­
verständlich ItIDd natürlich, daß das Budget­
provisorium, welches der Nationalrat 8lm 
21. Dezember 1945 beschlossen hat, Über den 
31. März 1946 hin3lUs in Geltung bleibt In 
dem damals vom Nationalrat verabschiedeten 

'Gesetz treten dl31her an Stelle der Worte 
,,31. März 1946" die Worte ,,31. Mai 1946". 

Der Finanz- u'!lJd IBudg1etausschuß hat 
diese Regierungsvorlage ohne Debatte ein­
stimmig angenommen. Es ist ja selbstver­
ständlich, daß hiezu kaum etwas zu sagen 
ist, weil die Notwendigkeit der V,erlängerung 
zwingend ist. Es wird diaher der A n  t r a g  
gestellt (liest): 

. 

"Der NatiOOlalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf, 
betreffend die BudgetproV'ilsoriumsnovelle 
70. d. B.), die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteile�." 

Bundesminister für Finanzen Or. Zimmer­
mann: Hohes Harus! Seitens der Bundes­
regierung wurde heute der Entwurf des 
BundesfinanZogesetzes und des Bundesvoran­
schlages für das Jlahr 1946 vorgelegt. Es ist 
dies der ,eflste J,ahresvoranschlag, der seH 
dem Wiedererstoolen der Republik erstellt 
worden ist und das gesamte &ndesg.ebilet 
umfaßt. Im abgelaufenen Jahr 1945 war es 
mangels einer einheitlichen Verwaltung 
unseres Bundesgebilßtes infotge des erst all­
mählich möglichen Aufbaues der Verwal­
tungseinrichtungen sowie mit Rücksicht auf 
die damals noch bestehende vollkommene 
UIl5!icherbeit über die Erfordernisse der Ver­
waltung ,eineflseits rund die Einna!hmemöglich­
keiten anderseits vOllig ausgeschlossen, Vor­
anschläge auf längere Sicht ,aufzustellen. Es 
mußte daher mit Monatsvoran.schlä,gen vor­
gegangen werden, IUlU sich schrittweise 'einer 
g,eordneten Hansha1t.sführulli?," Zill nähern. 

Dem Bundesministerium ffIr Finanzen liegen 
bisher vorläufige Erfolgsnachweisungen für 

,die Monate Mai Ms Dezember 1945 lediglich 
für Wien und ,die russische Besatzungszone 
vor. Nach diesen Erfolg.snacihweisrungen hat 
sich die GebarUing in dieslem Gebiete in fol­
gendem Rahmen bewegt : · 

Ges.amtausgaben 580 Millionen Schilling. 
Einnahmen .... 446 Millionen Scbilling 
Abgang ,sohin .. 134 Millionen Schilling 

Dieser Abgang ist im wesentll'ichen auf zwei 
Umstände zurückzuführen. Einerseits: mußten 
den infolge d�r Kri,egsereigniss,e aller Bar­
mittel entblößten Bankall'stalten mIr Ermög­
liehung der Sehallteröfmung im Juli 1945 die 
ihnen entzogenen Barbestände in der Höhe 
von 58 Millionen Schilling zur VIerfügung 
gestellt weflden, anderseit.s konnten die Eisen­
bahnen, die fast aIUsschließlich mit AlUfräu­
mungs- undWiederhersteUungsarbeiten so­
wie mit Transportleistung,en für die Besat­
ZiuDg,smächte beschäftigt waren, nur völlig 
unzureichende Einnahmen erzielen, so daß 
ihre Gebarung eiruen Abgang von 120 Mil­
lionen Schilling aufweist. Rechnet man diese 
bei den eindeutig außerordentlichen Be­
lastungen des Staatshaushaltes rlusammen, so 
ergibt dies einen Betrag von 178 Millionen, 
denen ein Gesamtabgang von iIur 134 Mil­
HonEm gegenübersieht. Dies bedeutet, daß 
von diesen außefiordentliehen AlUJsgaben der 
Teilbetrag von 44 Millionen aus den laufen­
den Einnahmen des Jahres 1945 gedeckt 
wor.den ist. 

Für d'ie übrigen Gebiete österreichs liegen 
dem Bundesministeriun1 für Finanzen bisher 
ErfolgsziUern für das Jahr 1945 nur hinsicht­
lich ,einiger V,erw,altungszweige vor,.. ,so daß 
,eine abschließend,e !BerurteiLung noch nicht 
möglich ist. 

Begreifli,cherwerise ist angesichts dier zahl­
reichen noch bestehenden Unsicherheiten die 
El'ISteUullig ,eines Bundesvoranschlages für 
1946 den größten Schwierigkeiten begegnet . 
Durch ,emsige, Arbelit aller lan den Vorar­
beiten beteiligten Dienststellen ist e.s jedoch 
,gelungen, den Vomnschlagsentwurf fertig­
zustellten. 

Ist es schon in normalen Zeiten eine 
schwere Aufgabe, die finanzielle Entwicklung 
eines kommenden Jahres a;i:ffernmäßig in der 
Form eines Voranschlages festzuhalten, so ist 
offensichtlich, daß dies in der Zeit des Neu­
aufbaues unseres Staates aus 'den Trüm­
mern, die uns nach dem Zusamme:p.br.uch 
der Naziherrs�hait verblieben sind, eine um 
so sohwierigere Aufgabe darstellt, an deren 
Lösung mit äußerster VOI"sicht und Ge­
wissenhaftigkeit herangetreten werden muß. 
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Der Bundesvol'l8.nschlag 1946 z.erfäillt in 
zwei T,eUe: die laufende oder ovdentliche Ge­
bavung und außerordentliche Ausgaben, die 
im wesentliohen Aufwendungen für Wieder­
aufbau, für übergangs maßnahmen und für 
Investitionen umfassen. Unter den über­
ganglsmaßnahtmen sind von ,den Besatzungs­
kosten lediglich j.ene enthalten, die z.ur Be­
friedigung der Bedürfnisse der Besatzungs­
mächte, insbesondere duroh Transportleistun­
gen der Staatseisenbahnetn und durch Bei­
stel1ung von Unterkünften und Arbeitskräften 
vom Bunde bestflitten werden müssen. Nicht 
enthalten sind im Voranschlag 1946 hingegen 
die unmittelbar,en Gelderfordernisse der Be­
satzul}gstruppen, für deren BereitstelLung in 
dem Notenbank-Überleitungsges'etz Vorso�ge 
getroffen ist. Die Elinstellung dieser, den 
Hauptteil der Besatzungskosten bildenden 
Lasten in den Vovansohlag ist aus zwei Grün­
dEm nicht möglich: 

1. weil die Höhe ooeses Erfordernisses der­
zeit auch nicht annähernd feststeht und 

2. weil die Bedeckung dieses jedenfalls 
sehr beträchtlichen Erfordernisses ws lau­
fenden Einnahmen völl�g ausgeschlossen ist, 
insbesondlere in einer Zeit, in der die Ingang­
setz.ung unserer Wirtschaft und die Inangriff­
nahme des Wliede:r:aufbaues von lebensent­
scheidender Bedeutung für die Wied;erauf­
ri·ehtung unseres Vaterlandes i,st. 

Die dadurch zwangsläufig ,eintretende Ver­
mehrung des Notenumlaufes wird bei den im 
Zuge der Währunglsrefof1m notwendigen 
Maßnahmen entsprechend beachtet werden 
müss'en. 

Bei der Gliederung UnSeIDeS Voranschlages 
in e1ne laufende Gebarung und in außer­
ordentliche Aufwendungen, zu denen über­
dies noch Besatzungskosten kommen, die im 
Voransohlag nicht 'enthalten sind, düden wir 
uns keiner TäuschUing darüber hingeben, daß 
die Gesamtsumme der im Jahre 1946 vom 
Bund,e zu bestreitenden Ausgaben die in 
diesem Jahre zu erzielenden Einnahmen des 
Bundes w,eitaus übersteigt. Schon die Auf­
rechtel'halt'1lng des Gleichgewichtes in der 
lauf:enden Gebar.ung w:jrd bei der derzeitigen 
schwierigen Wirtschaftslag.e, mit deren we­
sentlicher ErleichterUlllg in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen ist, der Anspannung aller 
Kräfte bedürfen. Unter diesen Umständen ist 
es selbstverständilic'h, daß die Frage der Höhe 
der von österreich zu tragenden Besat�ungis­
}wsten der Finanzverwaltung. die schwersten 
Sorgen "!Jefleiten muß. Hängt doch letzten 
Endes die Lebensfähigkeit der österreichi­
schen Wirtschaft und die Aufreohterhaltung 
unserer Währ,ung davon ab, daß uns aus dem 
Titel der BesatZiungskosten nicht Lasten auf-

erlegt werden, die von der erst im mühsamen • 

Aufbau begrif.fenen österreichischen Wirt­
.schaft nicht getI"agen w,erden können. 

Wenn ich mich nun der näheren Bespre­
chung des Bundesvoranschlages zuwende, ist 
vor al1em folgendes zu hemerken: . 

Die laufende oder ordentliche Gebarung 
weist Ausgaben Ln der Höhe von 2.526 Mil­
lianen Schilling alli, denen Einnahmen von 
2.530 Millionen Schilling gegenüberstehen, 
so daß sich ziffernmäßig ein Übersch'llß von 
4 Millionen Schilling ergibt, das heißt, daß 
die ordentLiche Gebaf1ung aUJSgeglichen ist. 
Trotz aller Unsicherheit, die noch hinsicht­
lich der Gflundlagen der Ausgaben- und Ein­
nahmensohät1JUngen besteht, kann ich ver­
sichern, daß die im Voranschlag eingestellten 
Beträge mit größtmögHcher Ge·wissenhaftig­
keit seitens aller an d·er Erstellung des Vor· 
8Ilischl1ages mitwirkenden Organe el'!mittelt 
und daß hiebei selbstv,erständlich die ge­
botene Vorsicht nicht außer acht gelassen 
worden ist. Ein Vergleich der BudgetSlUmmen 
1946 mit jenen des Jahres 1938 .ergibt eine 
fast völlige übereinstimmung. Die Voran­
schläge 'lind Rechnungsabsc,b[üsse österreichs 
in den Jahren von 1929 bis 1938 wiesen stets 
Ausgaben- 'liJlld EinnahmenSlummen von an­
nähernd 2000 Millionen Schilling auf. 

In diesen Ziffern waren die Aufwendungen 
für die Volks- und Rauptschullehrkräfte nicht 
ent,halten, da ,nach d·er österreichischen Tei­
lung der Verwaltrungsaufgaben diese Auf­
wendungen von detn Länd'ern und Gemeinden 
zu tragen waren, wogegen sie nach der 
gegenwärtig noch in Kraft stehenden Lasten­
verteilung nach den reichsrechtlichen Bestim­
mUingen vorerst dem Bunde zur Last fallen. 
Ebenso waren die Aufwendungen der Bun­
desbahnen, die ·einen selbständigen Wirt­
schaftskörper gebildet hatten, in den Aus­
gaben- !Und ffiinnahmensummen der Bundes­
voransClhläJge bis 1938 nicht bruttomäßig, son­
dern nur nettomäßig mit dem Gebarungs­
abgang enthalten, während im Budget 1946 

die Bruttoal1J)sgaben und --einnahmen der 
Staatsetsenba·hnen in ·de.n Ausgaben- und 
Einnahmensummen des VoranschllRiges mit­
enthalten sind, da nac'h dem Behörden-über­
leitungsgesetz die österreichischen Staats­
eisenbahnen vorerst durch die dem oßIundes­
ministerium für Verk,ehr ang.egliiederte Ge­
neraldirektiOill der österreichischen Staats­
eisenbahnen �u verwailten sind und die über­
leitung der österreichischen Sta,atseisen­
bahnen in eirnen selbständigen Wirtschafts­
körper einem· späteren. Zeitpunkt vorbehalten 
bleibt. Da die. Aufwendungen für die Volks­
und Hauptschullehrer 150 MiUionen und die 
lauf.enden Ausgaben der StaatseisenbahneIl 
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510 Millionen Sc hiilling ausmachoo, denen 
Eisenbahn-Aufwendungetl1 von nahezu 100 Mil­
lionen im Jahre 1938 ,gegenüberstehen, [Ist die 
Vergleichsziffer 1938 von rund 2000 Millionen 
um über 500 Millionen ru eflhöhen, so daß 
wir fast genau zu der Ausgabensumme des 
Bundesvoranschlages 1946 von 2.526 Milhlonen 
Schillling kommen. 

Ln der außerordentliohen Gebarung, die 
einen Auf'wand von imsgesamt 584 Millionen 
SchilLing vorsieht, ist im Rahmen des staat­
lichen Wiedel'la'1lfbaues Vorsorge getroffen 
für die EinrichtUIl!g des P.arlamentsgebäudes, 
für den Bedarf der wissenschaftlichen und 
kulturellen AnstaUen, für den Wliederaufbau 
der staatlichen Gebäude, für den Ausbau von 

Höhe vOl'gesehen wurden, die siC'h aus der 
im April 1945 bestandenen BeZlugsregelung 
ergibt. Die Ausarbeitung eines einen Be­
standteil des Blmdesfinanzgesetzes bildooden 
Dienstpostenplanes wird erst für das Jahr 
1947 möglich sein. Der Pensionsa'llfwand 
konnte ebenfalls nur auf derzeit noch nic.ht 
vollständig vorliegenden statistischen Grund­
lagen ,ermittelt werden, wobei ebenso wie bei 
iden Aktivitätosbeziigen darauf Bedacht ge­
nommen worden i,st, daß eine Reihe von öf­
fentlichen Bediensteten und Ruhegenuß­
empfängern noch nicht heimgekehrt ist. Der 
Veranschlagung des Aktivitäts- undPellJsions· 
aufwandes sind folgende Personalstände zu­
grunde ,g,elegt: 

Wasserkraftwerken und für den Wiederauf- den Aktivitätsbezügen der Hoheits-
bau der Verkehrsanstalten, der Post und der verwaltung . .. .... . . . ..... . .. . . ' 119.000 
Eisenbahnen. überdies ,sind Kredite ,für die jenen der Monopole ulnd Betriebe 51.000 
Neuausrüstung'der Polizei, Gendarmerie und 
Zollwache vorgesehoo. Der Restbetrag von und jenen der Stalatseisenbahnen . .  44.000 

348 Millionen Schilling entfällt auf über- zusammen somit . .. 214.000 
gangsmaßnahmen, wovon auf Besatrungs­
kosten 250' Millionen Schilling, auf Heim­
kehr,erfürsorge 11 Millionen Schilling, Aus­
länderbetreu'1lng ,56 Mill,ionen Schilling und 
auf die übrigen Aufwandszweige rund 30 Mil­
lionen Schilling entfallen. 

Nach dem Bundesfioonzgesetz für das Jahr 
1946 ,sollen die Ausgaben für den außer­
ordentlichen Aufwand und für die Investi­
tionen, Isoweit sie ihre Bedeckung nicht in 

Bedienstete. 

Die Zahl der PensionistelIl ist mit 191.000 
angenommen, wovon 89.000 auf die Hoheits­
verwaltung, 26.000 HlUf die Monopole 'UII1d Be­
triebe und 76.000 auf die Staatseisenbahnen 
entfallen. 

Von den Sachausgaben von zusammen 
1.317 Mi!lliollien sind folgende besonders her­
vor1Juheben : 

Mehreinnahmen, Ausgabenersparungen oder Die bedeutendste sachliche Ausgabepost 
in Kassenbeständen finden, dur�h Kredit- ist der SaC'haufwand der sozialen Verwaltung, 
operationen bed,eckt werden. Solche Kredite der 437 Millionen, somit nahezu ein Drittel 
werden unschwer erhältlich sem, da die des gesamten Sachaufwandes, erreicht. Der 
Kreditinstitute für die sich bei ihnen sam- Aufwand für die SozialveI'lSicherung ist mit 
mclnden EinLagegelder Anlagemöglichkeiten 96 Millionen veranschlagt, wobei die beim 
suchen. Bund,esministerium für soziale VerWJaltung in 

Von den Ausgaben der Laufenden Gebarung Ausarbeitwng befilndJliche Regierungsvorlage 
von 2.526 Millionen entfallen 1.209 Millionen über ein Sozialversicherungs-überleitungs­
auf den Personal- und 1.317 Millionen 8iUf den gesetz zugr,unde gelegt ist. Für Arbeitslosen­
SaClhaufwand. Von dem ,P,er,sonalJaufwand von unterstützung und sonstig.e sozi.alpoliHsehe 
1.209 Millionen sind 756 Millionen für Akti- Maßnahmen für Arbeiter und AngesteUte sind 
vitätsbezÜige und 453 Millionen für Rruhe- und 78 Millionen vorgesehen. Der Aufwand für 
Versorgungsgenüsse vorgesehen. Der Pen- Krielgsbeschädigtenfürsorge ist auf der 
sionsaufwand beträgt somit 67 v. H. des Grundlage der derzeit für di,e Versor.gung 
Aktivitätsaufwandes. Dieses Verhältnis zeigt der Kriegsbeschädigten ,in Kran ,stehooden 
die ,ganze Schwere der Belastung, die dem Richtlinien mit 170 Milllionen vel'lanschlagt. 
Bunde aus dem Titel der Ruhe-. und Ver- Die Fortzahlung dels Familienunterhaltes 
sorgungsgenüsse. erwächst. Die Ursachen naoo dem Staatsgesetz vom 24. Juli 1945 er­
dieses Mißverhältnisses bedürfen jedenfalls fordert für 1946 noch einen Betrag von 60 Mil­
eingehender Prüfung 'Und ,sorgfältiger Er- Honen. Mit der Heimkehr unserer noch in 
wägung der im staatsfilll!anziellen Interesse Kriegsgefangenschaft be,firndlichen oder sonst 
gebotenen Maßnahmen. Der PeI"Sonalaufwand verschleppten Familienerhalter wird dieser 
konnte für 1946 noch nioht auf einem aus- Aufwand hoffenUich rasc.h ab sinken. Für die· 
gearbeiteten Dienstpostenplan aufgebaut übrigen Aufw,endungen der sozialen Verwal­
werden� E,s mußte vielmehr von der Zahl der tung (Wohnungsfürsorge, Klemrentnerfür­
zur Zeit der EI'IStellung des Vomnschlag.es sorge, Leistungen nach dem Opf.erfürsorge­
tatsächlich vorham.denen Angestellten 8!usge- 1 gesetz und Volksgesundheit) sind 33 Mil­
gangeri' werden, wobei die Bezüg,e in jener: lionen veranschlagt. 
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Der Finanzausgleich mit den Ländern und I gen haben wird. Aus den im Voranschlags­
Gemeinden erfordert Ausgabelll von 194 Mil- entwurf vergleichsweise angeführten Ziffern 
lionen Schilling. Der Budgetierung. dieses des 'Bund.e.svoranschlages 1938 i,st zu er­
Aufwandes wurde das dem Hohen Hause sehen, ·daß der Dienst der Aillslandsschulden 
demnäCJhst als Regierungsvorlage zukom- im Jahre 1938 einen Aufwand von rund 
mende Flinanza'lisgl.eichs - Übergangsgesetz 89 Millionen .erfordert hat. An Verzinsung 

1946 Z1ugrunde geI.egt, das den Gegenstand und Tilgung der BundeSiSohuld an die öster­
eingehender Beratungen mit den Finanz- rei<�hische Nationalbank waren 27 Millionen 
referenten aller Bundesländer gebildet hat. und für den Dienst der resHicl1en Inland­
Diese Regierungsvorlage geht von den schuld ein Betrag vo� rund 72 Millionen 
grundlegenden Voraussetzungen aus, daß veranschlagt. Bei Beurteiilung des für die 
der Persooa<!aufwwnd für das Schulwesen, Sta<ats·soould uns schließlich erwachsenden 
insbesondere für Volks- und Hauptschulen , Auf'wandes wird zu beacthten Min, daß der 
und der Aufwand für die politische Verwal- Dienst für die von Auslandsstaaten gar an­
tung in den Ländern (mittelbare Bundes- tierten Auslandsanleihen während des Krie­
verwaltung) vom Bund getragen wird. Diese ,ges vom neutsCih.en Reiche nicht geleistet 
Aufwandssätze sind bei den ruständigen worden ist, so daß die Garantiestaaten für 
Budgetkapit.eln veranschla<gt. Abgesehelll da- die Aufrechterhaltung des Dienstes einsprin­
von eI1gaben sich folgende AUSigaben und gen mußten. 
Einnahmen des Bundes: Bei den Wirtschaftsressorts sind naoh-

Finanzzuweilsungelll an die Bundesländer stehende Aufwandszweige ,zu erwähnen: 
und die Stadt Wien von 80 Millionen und 
solCihe an die Gemeinden und Gemeindever- Bei Land- und Forstwirtschaft entfällt von 

bände (Bezirke) von 70 Millionen. W.eiters dem SaCihaufwand von 44 MilQionen der 

kommen den Gemeinden die Bürgersteuer- Teilbetrag von 31 MiHionen auf Fördenmgs­

ausgleichsbeträge in der Höhe von 29 Mil- maßnahmen. 

Honen und Grundsteuerbeihilfen von 1 Mil- Bei Handel und Wiederaufbalu sind 26 Mil­
lion Schilling zu. Schließlich sind ZusClhüsse Honen für Straßen- lund Brückenbasuten, 
zu den Kosten der Ernährungs- und Wirt- 1 Million für Hochbauten, 12 Millionen für 
schaftsämter in der Höhe von 13 Milllionen die Aufwendungen der Bundesgebäubever­
und Zuschüsse für Feuersohutzzwecke von wallung und 6 Millionen ·für W'asserbauten 
1 Million zu leisten. veranschlagt. 

An Einna<hmen stehen diesen Ausgaben Bei ErnähJ'lungswirtscl:1aft sind 15 MiUio-
gegenüber: Die Beiträg.e der Länder zum nen für Preisstützung vorgesehen. Grund­
Personalaufwand für gewerbliche und land:- sätzlieh lehnt die Bund.esregieflung die Fort­
wirlsohaftliche Fortbildungssehulen mit zu- führung von Preisstüt7Jungsiaktionen ab, weil 
sammen 4 Millionen; weiter die Beiträge der dies nach allen Erfahrungen ein Weg ist, 
Gemeinden zum Per,sonalaufwand der Volks- der zur Inflation führt. Der im Bundesvor­
und Hauptschulen mit 30 Millionen und die anschlag 1946 vorg.esehene Betrag ist ledig­
Polizeikostenbeiträge der Gemeinden mit lieh für die Restzahlungen aus dem in ein-
10 Millionen. Schli.eßlich sind als Wieder- zeInen Gebietoo österreirJls gegenwärtig i m  
aufbaubeiträge der Gemeinden die früheren Zuge befindlichen Abbau der Preisstützungs­
Kriegsbeiträge, jedoch nur mit 17 Millionen, aktion bestimmt. 
vo�gesehen, da Wiederaufbaubeiträge nach 
dem Finanzausgleic.hs-Übergangsgesetz 1946 
in berücksichtigung,swürdigen Einzelfällen 
auf Antrag der Landesregierung vom Bun­
desministerium für Finanzen ermäßigt oder 
nachgelassen werden können. Hiebei ist an 
jene Gemeinden gedacht, die duroh beson­
ders schwere Kriegsschäden . nicht selbst zu 
Wiederaufbaiubei.trägen herangezogen wer­
den können. 

Für die Staatssohuld ist ·eine Pauschal vor­
sorge in der Höhe von 150 Millionen getrof­
fen worden, da weder d·er derzeitige Stand 
der früheren österreichischen StaatsSCIhulden 
hinilänglich feststeht noch beurteilt werden 
kann, welche V,erpflicJ1tungen österreich alus 
diesem Titel auf Grund des noch nicht be­
stehenden Staatsvertrages tatsächlich Z'lI tra-

Vom Sachaufwand der Post- und Tele­
graphenanstarlt von zusammen 58 Millionen 
entfallen 37 Millionen auf allgemeine Be­
triebskosten, 8 Millionen auf Innenei.nrich­
tung, auf Bau- 'Und iBetriebswerkstoffe sowie 
auf Werkzeuge 'lind Geräte und 8 Millionen 
auf die der Bundesbahnv.erwaltung .für die 
Postbeför,del"UTIg zu leistende Vergütung. 

Das Sachaufwandserfordernis der Eisen­
bahnen von 200 Millionen' Schilling gliedert 
sich wie folgt: 

Arbeiterlöhne ........ 81 Millionen 

Kohle und Betriebsstoff 43 
bauliche Anlag.en ..... 26 " 
Fahrpark ............ 28 " 
übrige Betriebskosten .. 22 . , . 
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Von den gesamten im Hundesvoranschlag lichen Rückgang infolg,e des nur in gallz 
1946 vorgesehenen Einnahmen von 2530 Mil- geringem Umfange möglich gewesenen An­

lionen Schilling enHaUen 1416 Millionen auf baues �945 von Z'uckerrüben zu rechnen. 
den Ertrag . der öff.entUchen Abgaben. Die Bundesregi.erung wird dem Hohen 

Unter diesen. Abgaben !Sind die an die 
Stelle des früheren Tabakmonopolertrages 
getretenen Tabaksteuern enthalten, die für 
1946 mit 524 Millionen Schilling vera;nschlagt 
sind. Ich kann in diesem Zusammenhange 
dem Hohen Hause die erfreuliche Mitteilung 
machen, daß die Vorbereitungen für die 
Ausgabe von Rauchwaren so weit gediehen 
sind, daß am kommenden Dünnelistag, den 
28. März, in Wien, Niederösterreic.h und 
Burgenland mit der ers,too Ausgabe vür­
gegangen werden kann. (Lebhafter Beifall.) 

Die übrig,en öffentlichen Abgaben sind also 
mit 892 Mililionen Schilling veranschlagt. Hie­
von süllen die dir,ekten Steuern 550 Milliü­
nen, die Umsatzsteuern 200 Millionen und 
die Zölle, Verbrauchsteuern, Gebühren und 
Verkehfls,steuem zusammen 142 Milliünen 
Schilling erbringen. Überdies ist im Bundes­
voranschlag der Ertrag der vüm Bunde ein­
zuhebenden, jedüch den Gemeinden zukom­
menlden Gewerbesteuer mit 70 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Bei Schätzung dels Abgabenertrages mußte 
dem Umstande Rechnung getragen werden, 
daß als unmittelbare Fülge der Krieg:sereig­
nisse die Steuerkraft der Wirtschaft im 
DurchsCJhnitt auf fast ein Drittel jener der 
letzten Jaihre gesunken ist. Na,ch den für das 
Rechnungls1jahr 1943 vürliegenden statistischen 
D aten betrug das Gesamtaufkümmen an 
öffentlichen Abgaben in österreich 1943 
rund 2400 Millionen, wovün rund 1500 Mil­
lionen auf dir,ekte Steuern entfallen. Da der 
Ertrag ·der dir,ekten Steuern für 1946 mit 
nur 550 Millionen SchilHng veranschl8Jgt ist, 
trägt die Veranschlagung dem Absilllken der 
Steuerkraft auf ein Drittel weHg.ehend Rech­
nung. Hiebei ist Z'U beachten, daß bei der 
Veranschlag'll'ng für 1946 bereits auf jene 
Mehrerträgntsse ,Bedacht genümmen ist, die 
sich durch ÄndeI1ung der Steuergesetze im 
Sinne der dem Hühen Haus demnächst zu­
kommenden Gesetzesvorlagen ergeben sollen. 

Illfolge der weitgehenden Einschränkung 
unseres Außenhandel,s und der ,starken 
Schrumpfung der Prüduktiün vün Gütern, die 
der Verbra-uchsbesteuer'tmg uillterlieg,en, 
kann für 1946 nur mit geringfügigen Ein­
gängen aus Zöllen und Verbrauchssteuern ge­
rechnet weflden. Sü sind am Zolleingängen 
für 1946 nur 10 MiUiünen veransehlagt, wo­
geg,eu. 1938 der Ertralg an Zöllen rund 
200 Milliünen Schilling betragen hat. Auch 
bei der Zuckerlsteuer i,st mit einem wesent-

Haus in der nächsten Zeit einen vom Mini­
sterrat bereits besc.hlossenen Gesetzentwurf 
über Stempel und Rechtsgebühr,en vorl�gen. 
D er zu erwartende Ertrag dieser Gebühren 
ist im Bundesvorauschlag 1946 mit 44 Mil­
lionen Schilling veranschlagt. 

Gegenüber dem Ertra:g der öffentlichen Ab� 
gaben österreichs im Jahre 1938 von 947 Mil­
lionen SchiUing sieht der Bllindesvoranschlag 
1946 - wie ber,eits Igesagt, ohne Tabaksteuer, 
die ja auch in der Vergleichsziff.er 1938 nicht . 
enthalten ist - 892 Millionen Schilling vor. 

Trütz der starken SCAhwä.chung der Steuer­
kraft ,ge.genüber 1938 bleiben somit die Ein­
nahmen 1946 gegenüber 1938 nur rum 54 Mil­
liünen Schilling zurück. Hierin drückt sich 
die während der Zeit der Naziherrschaft 
eingetretene starke Erhöhung der Steuer­
belastung aus. Diese Erhöhung ist für Zwecke 
der Kriegsfinanzierung eingefÜ'hrt worden. '  
Eine Lückerung ist derzeit nicht möglich, 
da die Steuereingälnge trütz dieser Erhöhung 
nüch immer hinter den Ansätzen des J ah­
res 1938 zurückbLeiben und der Wiederauf. 
bau unser,es Vaterlandes selbstverständlich 
bedeutend höhere AnsprüCAhe a:n jeden ein­
zelnen Staatsbürger stellt, aLs dies in den 
Vorkriegsj ahren der Fall war. Wie der Vor­
anschlag 1946 z.eigt, reic1hen die Steuerein­
gänge nur aus, 'Um das laufende Erfofldernis 
zu decken. In den kümmenden Jahren wird 
mit wesentUch höheren Ansprüc.hen vür 
allem aus dem -Titel des Wied,eraufbaues zu 
rechnen sein. Die Bedeckung für diese Mehr­
erfürdernisse wird wenigstens zum Teil in 
einem Mehrerträgnis an öffentlichen Ab­
gaben gef'llnden werden müssen, die,s wird 
aber nur möglich sein, wenn es gelingt1 die 
Wirtschaft in zun8ihmendem Maße wieder in 
Gang zu bringen . 

IDerzeit werden die öffentlichen Abgaben 
noch nach den nur in einigen Punkten ab­
geänderten reichsr,eCAhtlichen Bestimmungen 
eingehoben, doch war vün Anfang an in Aus­
sicht genümmen, diese Bestimmungen nur 
für eine Übergangszeit wirksam bleiben zu 
lassen, um sie dann durch ein den Verhält­
n1ssen unserer WirtsCIhaft angepaßtes, rein 
österr.eichi,sches Abgabenrecht zu er,setzen. 
D ie Beibehaltung der reichs rechtlichen Be­
stimrll'1mgen auch nüch für die nächste Zeit 
empfiehlt sich vorn8ihmlich deshalb, w,eil so­
wohl die Steuerträg:er als aIUch die Steuer­
behörden mit den bestehenden Vürschriften 
vollkommen vertraut sind und die PreilS- und 
Lohnverhältnisse ::,ich im Lauf,e der Zeit 
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w.enigstens in einem gewissen Umfange die­
sen Steuervorschriften angepaßt haben. Eine 
grundlegende Änderung des AbgabenreC'htes 
würd,e übrigens in der Zeit des Auf- und 
Umbau.es ll..'lseres VerwaltungSiapparates 
kaum zu bewältigenden Schwierigkeiten be­
gegnen. Da,zu kommt, daß die auch heute 
noch bestehende Ungewißheit über diie Ent­
wicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
unseres Landes sowie der fast völlige Man­
gel an brauchbaren stati>stischen Unterlagen 
eine auch lI1ur halbwegs richtige Schätzung 
der fi,nanzieUen Auswirkungen einer Ab­
änderung steuer rechtlicher Bestimmungen 
äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich 
ma.cht. Wenn auch seit der Befrei>ung öster­
reichs schon fast ein Jahr verstrichen ist, so 
besteht doch auch heute noch weitgehende 
Unsicherheit über grundlegende Fragen, die 
für die Beurteilung unserer wirtschaft­
lichen EntwioklungsmögHchkeiten von maß­
gebender Bedeutung sind; stehen doch 
heute noch nicht einmal die endgültigen 
Grenzen unseres Vaterlandes fest. 

Wie dem Hohen Hause bekannt, i'st die 
Prägung von 'Deilmünzen in den W,erten von 
2 und 1 Schilling und 50 Groschen in A us­
sicht genommen. Hieraus wird sich ein Münz-' 
gewinn von 100 Millionen Schilling ergeben, 
der unter den Einnahmen der Finanzver­
waltung bei Kapitel 16 veranschlagt i,st. 

Von den Einnahmen der Betriebe isind jene 
der Post- und Telegraphenanstalt und der 
Staatseisoobahnen besonders hervorzuheben. 
Bei der Post- und Telegraphenanstalt stehen 
Ausgaben von 208 Millionen Einnahmen von 
183 Millionen gegenüber, so daß sich ein Ab­
gang in ,der laufenden Gebarung von 25 Mil­
Honen ,er,gibt. Von den Einnah men entfallen 
153 Millionen auf Gebühren, 17 Millionen 
auf Personen- und Sachenbeförderung mit 
PostkI'laftwagen und 9 Millionen auf die 
Vergütung seitens des Postsparkassenamtes. 
Unter den Gebühren sind die Postgebühren 
mit 90 Millionen führend. An F1ernsprech­
gebühren Siind 42 Millionen und an Rund­
spruchgebühreh 16 MHliooen vorgesehen. Bei 
den Staat,seisenbahnen stehen Betriebsaus­
gaben von 510 Millionen Betriebseinnahmen 
von 436 Millionen gegenüber, so daß sich 
ein Betriebsabglang von '74 Millionen ergibt. 
Die Betriebseinnahmoo der Staatseisen­
bahnen sind 'Unter Berücksichtigung dle,r für 
1946 im ZusammenhanlI mit ,dem Wieder­
aufbau zu erhoffenden Belebung des Eisen­
bahnverkehre6 mit 436 Millionen veran­
schlagt, Wovon 255 Millionen auf den Per­
sonenverk,ehr und 165 Millionen auf den 
Güterverkehr entfallen. Unter diesen Ver­
kehrseinnahmen sind auch die Transport­
leistungen für die Besatzungsmächte mitent-

halten, defien Bezahlung als Teil der Be­
satzungskosten durch den Bund zu Lasten 
des Kapitels 26, übefigangsmaßnahmen, zu 
erfolgen hat. Diesen EiIlJIlahmen der laufen­
den Gebarung von 130 Millionen stehen so­
hin gleioh hohe Ausgaben im außerordent­
lichen Haushalte gegenüber. 

Der Artikel V des Bundesfinanzg,e,setzent­
wurfes für das Jahr 1946 enthält die Er­
mächtigung des Bundesministers für Finan­
zen, im Jlahre 1946 den Zleitpunkt und die 
Art d.er Wiederaufnahme des Dienstes der 
österreichischen BundesschuM festzusetzen, 
Bundesschuldverpflichtungen zu prolongieren� 
umzuwandleln oder zu tilgen oder darüber 
übereinommoo abzuschließen, ,sofern damit 
weder eine das bisherige Ausmaß über­
steigende Kapitals- oder Zlinsenbelastoog des 
Bundes noch eine Beschränkung einles ihm 
zustehenden Rechtes zur Kündigung oder vor­
zeitigen Zurückzahlung verbunden ist. Diese 
Ermächtigung bewegt sich im Rahmen der 
Ermächtigungen früherer Bundesfinanz­
gesetze. Der Artikel VI des' Bundesfinanz­
gesetzes enthält die in den früheren öster­
rei.chislchen Bl11ldesfinanzgesetzen ständig 
wiederkehrende Ermächtigung des Bundes­
ministers für Fill'anzen zu Verfügungen über 
unbewegliohes und bewegliches Bundes­
eigenturn innerhalb bestimmter Grenzen. 

Da das Budgetprovisorium vom 21. De­
zember 1945 mit 31. März 1946 abläuft und 
die Ge,setzwerdung des Bundesfinanzgesetzes 
1946 bis dahin nieht möglich ist, hat die 
Bundesregierung den ,dem Hohen Hause vor­
liegend,en Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem 
das Budg.etprovisorium bis 31. Mai 1946 ver­
längert wird. 

• D adurch ist dem Hohen Hause Gel1egen­
heit geboten, den vorliegenden Voranschlag,s­
entwurf einer eingehend.en Beratung zu 
unterziehen, wobei die Bundesregierung sich 
nicht nur dessen bewußt war, daß das Bud­
getbewilligungsrec.ht d,es Nationalrates eines 
seiner vorzüglichsten Rechte darstellt, son­
dern auch beachtete, daß dem Bundesvoran­
sohlag für das Jahr 1946 auch währungs­
politisch eine ganz besondere Bedeutung zu­
kommt. 

Mit der Gesetzwerdung des Bundesfinanz­
gesetzes 1946 wird nämlich auf dem Ge­
biete der Staatsfinaill'ZJen österreichs ein ent­
scheidender Schritt getan, wehl damit der 
gesamten finanziellen Gebarung des Bundes 
ein fester Rahmen gegeben wird. So wie auf 
dem GeMete der Währung d.ie erste Maß­
nahme zur Ordnung des Geldwesens darin 
bestand, durch das Schillinggesetz die ge­
samte in österreich umlaufende Geldmenge 
zu erfassen und unter die Kontrolle der für 
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die Währung verantwortlichen Organe zu 
steUen, so bedeutet die gesetzliche Fest­
legung des BuudesvoransClhliages die ,grrund­
legende Maßnahme für die Sicherung der 
Ordnung jm Staatshaushalte. Diese Ordnung 
dauernd 'aufrechtzuerhalten, wird natürlich 
weiterhin die unablässige Sorge der Finanz­
verwaltung zu bilden ,haben. Noch harren 
eine Reihe von Problemen der Lösung, die 
gemeistert werden müssen, um das dauernde 
Gleiohgewicht im Staatshaushalte zu ermög­
lichen und außer Zweifel zu stellen. Vor 
allem muß hier der Währungsreform gedacht 
werden. nurch das Schillinggesetz wurde 
einerseits, wie Ischon erwähnt, ,die Lost ren­
nung unseres Notenumlaufes von der Reichs­
mark, anderseits durch die Blockierung eines 
Teiles der Konten und Sparguthaben eine 
gewisse Begrenzung des Note.numlaufes her­
beigeführt. , Die Blockierung stellt jedoch 
ihrem Wesen nach nur eine vorübergehende 
Maßnahme dar, die im geei,gneten Zeitpunkte 
duooh eine end'gültige Maßnahme zu ersetzen 
sein wird. Dieser zweite Sohritt -auf dem Ge­
biete der Währungsreform soll nach den be-

, stehenden Plänen in einer -einmaligen Ab­
gabe vom Vermögen bestehen, wobei der 
in der Nazi- und Kriegszeit eingetretene 
Vermögenszuwachs in besonderem Maße h er:­
anzuziehen sein wird. Durch diese Abgabe, 
deren Ertralg zur Gänze der notwendigen 
Wä'hrungsre,form vorbehalten bleiben muß, 
soll .der Geldumlauf den wirtschaftlichen Ge­
gebenheiten angepaßt und damit die Stabili­
sierrung unserer Währung herbeigeführt wer­
den. Unerläßliche Vorarussetzungen für die 
erfolgreioCille Durchführung der · erwähnten 
Maßnahmen sind einerseits die Beseiti­
gung der heute noch bestehenden Ungewiß­
heit hinsichtlich der Höhe der von ö,ster-.. 
reich zu tragenden Hes-atzungskosten, ander­
seits die Si'cherstelluDg des budgetären 
Gleichgewichtes. D er Zeitpunkt, zu dem der 
zweite Schritt der Währungsreform möglich 
sein wird, läßt sich heute noch niyht be­
stimmen. AUe umlaufenden Gerüchte, die 
von unmittelbar bevorstehenden Maßnahmen 
wissen wollen, sind daher völlig abwegig . D er 
vorliegende Vomnschlagsentwurf für 1946 
bezeugt den unbeugsamen WiUen der 
Bundesregierung, die ordentlichen Ausgaben 
des Bundeshaushaltes durch laufende Ein­
nahmen restlos zu bedecken, mithin das im 
Interesse der Stabilisierung unserer Wäh­
rung anzustrebende .budgetäre Gleich�e,wicl,lt 
schon für 1946 wenigstens für die laufende 
Geharung sicherzustellen. D em steht nicht 
entgegen, daß neben der laufenden Ge­
barung außerordentliche Aufwendungen :und 
lJbergangsmaßnahmen im · Bundesvoran­
schlag vorgesehen sind, die hinsichtlich ihrer 
Bedeckung aJUf den Kreditw:eg verwiesen 

werden. Vom Standpunkt der Währung ent­
scheidend ist hiebei , daß diese Kredite dem 
vorhandenen Kaufkraftvolumen entnommen 
werden und Dümt zu · einer Erweiterung de:; 
Geldumlaufes führen. Es ist offensichtlich, 
daß in einer über,gangszeit nach der fast 
voltständi,gen Ausblutung ,unserer Wirtschaft 
inf,olge ,der inflationistischen Kriegswirtschaft 
d er Nazizeit, schon um die Wirtsohaft wieder 
in Gang bringen zu können, an die staat­
liche Haushaltsverwaltung besonders hohe 
Ausgarbenans.prüche herantreten. Es ist wei­
ter klar, daß in einer solchen Zeit die Ein­
nahmen der öffentlichen Gebietskörperschaf­
ten Unter der wesentlic.h geminderten Wirt­
schaftskraft des Landes leiden müssen. Da­
mit die öffentlichen Abgaben: in den Folge­
jahren einen höheren Ertrag , abwerfen kön­
nen, muß alles darangesetzt werden , den 
WiJederruufbau unserer Wirtschaft möglichst 
rasch durohzuführ,en. Diesem Zwecke dienen 
einerseits die im Bundesvoranschlag für 
1946 veranschlagten außerordentUchen Auf­
wendungen; anderseits soll duroh einen im 
Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau derzeit iln Behandhmg stehenden Ge­
setzentwurf die Thnanzielil� Grundlage für den 
Wiedel'iaufbau der kriegsbeschädigten Wohn­
häuser geschaffen werdien. Im Hinblicke dar­
auf, daß das Baugewerbe b ekanntlich eine 
Sohlüssels�ellung in der 'gesamten Wirt­
schaft ,einnimmt, ist von der Belebung der 
Bautätigkeit eine befruohtende Auswirkung 
auf weite Gebiete des Wirtsohaftslebens zu 
erwarten, wodurch die Wirtsohafts- und da­
mit auch die Steuerkraf.t weiter Bevölke­
rungskreise gestärkt wird. 

Von dem Maße, in dem es geling,en wird, 
die Wirtschaft unseres Landes zu beleben 
und fortzuerutwickeln, wird es abhängen. 
wann und in welchem Maße es möglich sein 
wird, die oos der Kriegszeit stammende 
steuerliche Belastung durch Beseitigung 
weni,gstens der aHergrößten Härten zu er­
leichtern. Es ist klar, ja es ist eine Binsen­
wahrheit, daß Krisen um ISO rascher über­
wUlIlden werden, je größere Opfer die von 
der Krise in Mitleidenschaft ,gewgenen Per­
sonen auf ,sieh zu nehmen gewilIrt: und be­
reit sind. Für diese Opferbereitschaft der 
österreichischen Bevölkerung sind seit der 
Befreiung österreichs , von aUen Schichten 
und nicht 7Juletzt von den Arbeitern und An­
geistelIten starke Beweise erbracht worden. 
Dieser Opferbereitsoo'aft, die sich af\lch in 
steuerlicher Hinsicht erwiesen hat, ist es zu 
verdanken, daß die Bundesregierung heute 
in der Lage ist, einen nundesvoransehlag 
vorzulegen, der in seinem ordentlichen Haus­
halte völlig ausgeglichen lst und d,e!' durch 
die Bereitstellung von Mitteln für außer­
ordentliche Aufwendungen und Investitionen 
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einen nicht unwesentlichen Beitrag zum 
Wiederaufbau unseres gesamten wirtschaft­
lichen und staatlichen Lebens leisten soll. 

Ich bitte das Hohe Haus, das vorHegende 
Bundesfinanzgesetz und den Bundesvoran­
schlag für das Jahr 1946 in Beratung zu 
ziehen. (Lebhafter Beifall und Händeklat­
schen.) 

Damit ist die Aussprache beendet. Hierauf 
wird der Gesetzentwurf nach dem Antrag 
des Beriohterstatters in z w e i t e r und d r i t­
t e r Lesung zum B e s c h I  'll 1.3 erhoben. 

D er ,z w e i t e P u  n k t der Tagesordnung 
ist der Bericht des AUJsschusses für 'SOziale 
Verwaltung über die Hegierungsvorlage 

. (65 d. B.) : Bundesvedassungsg,esetz, betref­
fend Abänderung und Er,gänrung des Wirt­
schaftssä'llberungsgesetzes in der Fassung 
des Vedassungsgesetzes vom 13. Dezember 
1945, B. O. BI. Nr. 4:tU1946 (3. Wirtschafts-
säwberungsgesetznovelle) (73 d. B.). 

. 

Berichterstatter Hillegeist : Hohes Haus ! In 
der vorliegend·en Regierungsvorlage, die vom 
Ausschuß für soziale Ver'WlRllltung n.ur in 
einem Punkte labgeändert wurde, liegt Ihnen 
eine Novelle, und zwar die dritte Wirts�hafts­
säuberungsgesetznovelle, vor. Sie beinhaltet 
im wesentlichen nur eine Verlängerung der 
Wirksamkeit des Wirtschaftssäuberungs­
gesetzes und eine Klarstellung, beziehungs­
weise Bestimmungen, die sich aus dem 
Grunde für nlOtwendig ergeben, weil dJe Ver­
lautbarung der ersten Nov·elle �rst . zu einem 
Zeitpunkt erfolgt ist, zu dem das alte Ge,setz 
bereits abgeLaufen war und daher rür die 
Zwischenzeit, für dieses Interregnum, ent­
sprechende V orsor,gen ,g.etroffen werden 
mußten, um einerseits den betroffenen 
Dienstnehmern 'die Möglichkeit zu geben, 
einen Einspruch gelitend machen ru können, 
anderseits \Um zu veI'lhindern, daß etwa in 
der Zwischenzeit getroffene Maßnahmen 
seitens des Dienstgebers in folge Fristver­
säumnis nicht als rechtsgültig angesehen 
weI'lden. Eine Abänderung gegenüher . der 
Regierungsvorlage hat sich !lediglich hinsicht� 
lich der Frage des Termins ergeben, bis zU 
weh�hem die Wirksamkeit des WirfsClhafts� 
säuberung1sgeset:oes erstreckt werden soll. Der 
ursprüngliche EntWiUrf der Re,gierung selbst 

. hatte auf Grund einer Vereinbanmg zwischen 
Dienstgeber- IUnd Dienstnehmervertretern 
als Termin den 30. September vorgesehen. 
Im Ausschuß sind dageg.en Bedenken geltend 
gemacht worden, die vor allem nach der 
Richtung gingen, daß durch die zu weite 
Hinausschiebung der . Wirksamkeit gewisser:. 
maßen eine V1erzögerung der notw.endigen 
Maßnahmen .herbeigeführt würde, an der nie­
mand so recht ein Interesse hat. Es war im 

Gegenteil mehr der Wunsch, einen gewissen 
Zwang auszuüben, die notwendigen Säube­
rungsmaßnahmen l'iaschest durchzuführen, sie 
endgültig· abzuschließen und damit die Mög­
lichkeit zu ,bekommen, unter diese Frage 
einen Schlußstrich zu ziehen. Gegen die allzu 
weite Vorverlegung des Termins sind eben­
falls ß.edenken geltend gemacht worden, vor 
allem na,ch der Richtung, daß dann vielleicht 
doch nicht genügend Zeit wäre, die Säube­

_tungsmaßnahmen auch dort praktisch drurch­
führen zu können, wo bisher das Wirtschafts­
säuberungsgesetz noch keine Anwendung ge­
fund,en hat. Wir haben ,auf diesem Gebiet 
einige Erfahrungen, über die vielleicht noch 
etWi8:S zu sagen sein wird. Es war zunächst 
duroh die erste Novelle bereits eine Verlän­
gerung des Gesetzes durchgeführt worden. 

D as Wirtschaftssäuberungsgesetz hatte vor­
gesehen, daß Maßnahmen des Dienstgebers 
nur innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
nach Inkrafttreten des Gesetzes möglich 
waren. D iese Frist war am 5. November 1945 
wbgelaufen. Das Gesetz wurde nrun überhaupt 
nur im Bereich von Wien, beziehungsweise 
in d�r russischen Zone angewendet, während 
in den anderen Zonen die Anwendung des 
Gesetzes nicht in Frage kam . Es mußte daher 
darang.egangen w,erden, di1e Wirksamkeit des 
Gesetzes vor allem aus dem Grunde zU ver­
längern, damit lauoh in den Ländern die Maß­
nahmen auf Gliund des WirtschaUssäube­
rungsgesetzes in Kraft treten können. Man 
hatte si,ch auf die Verlängerung bis Ende 
Februar 1946 geeinigt und angenommeiI, daß 
diese Zeit reichli�h genügen würde, um wirk­
lich ·eine volle Klärung der Verhältnisse her­
beizuführen. Das hat sich leider nioht ,einmal 
für Wien 'lind die russische Zone bewahr­
heitet. D er Zeitraum, der schließlich übrig­
blieb, weil infolge der späten Genehmigung 
des Alliierten Rates das Gesetz erst am 5. Fe­
bruar verlautbart werden konnte, war sehr 
kurz, da ja die Wirksamkeit bereits am 28. Fe­
bruar ablief. D ie dadurch zur Verfügung ge­
standene Zeit genügte nicht einmal für die 
russische Zone, lum eine wirklich durchgrei­
fende und endgültige Säuberung auf Grund 
dieses Gesetzes durchzuführen. Für die an­
deren Länder und Zonen hat überdies auch 
d i e  s e Verlängerung, obwohl sie durch die 
Bestätigung des AUii.ertenRates für ganzöster­
reich genehmigt war, nicht allgemeine Gel­
tung gehabt. So weiß ich zum Beispiel als Vor­
sitzender der Gewerk8J(')ha.ft dler Angestellten 
der Privatwirtschaft, daß in d,er britischen Be­
setzungszone der Steiermark das Gesetz bis 
heute nicht angewendet wird. Gestern ist uns 
durch dias Arbeitsamt in Graz offizien eine 
Mitteilung zugekommen, wonach di,e britische 
Militärregierung ausdrückHch erklärt, daß das 
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Wivts.ehaftssäuberungsgesetz in der briU,sehen deren Seite dann, wenn etwas geschieht oder 
Zone der Steilermark keine Anwendung fin- geschehen könnte, es einfach nicht zur 
det. (Widerspruch bei einigen Abgeordneten Durchführung gelangen lassen. (Beifall bei 
d�r Steiermark.) Sollte diese Mitteilung nicht d�n Parteigenossen.) Es ist notwendig, das 
stImmen, so nehme ich es gerne Zlur Kennt- emmal off.en auszulSpre�hen, weil nicht wir 
nis. Aus SalZJburg und Oberösterreich wissen dann die Verantwortung dafür tragen. Wenn 
wir, daß dort ·zwar das Gesetz theoretisch in man uns zum Beispiel sagt, daß die D auer 
Kraft getreten, aber praktisch nicht wirksam der Besetzung wesentlich dadurch beeinflußt 
geworden ist. wird, wie wir uns in der Frage der Nazi-

Man hat das Gefühl, daß in dieser säuberung v,erhalten, so haben wir doch alles 
Frage in den LändeI'lu eine ganz eigene InteI'lesse daran, zu beweisen, daß wir ent­
Politik betrieben wird. Wer ein Nazi ist schlossen sind, die SäubeI'lung durch zu­
entscheidet nicht das Gesetz, sondern ge� führen und geeignete Maßnahmen zu treffen. 
wissermaßen die zuständige örtliche Militär- Wir haben darÜJber allerdings bestimmte 
behörde. Man wäre vIersucht, ,ein geflügeltee Vorstellungen, sozusagen "österreichische" 
Wort 'zu variieren, von dem ich alle·rdings Vorstellungen, und glauben, daß, wenn man 
nicht weiß, ob es historisch ist und das uns diese D inge selbst überließe, wir sie viel 
Lueger gebraucht haben soll : ,�Laßt's min ra�cher und besser lösen würden, als wenn 
meine Böhm' in Ruh' ! Wer ein ,Böhm' ist; alle möglichen Köche an dieser Suppe herum­
das bestimme ich." So ist das heute in deri kochen: (Lebhafter Beifall bei den Parteii­
Ländern mit den Nazi: Wer ein Nazi ist das genossen.) Es ist ein altbekanntes Sprichwort, 
entscheidet der Militärkommandant. E� ist da� auf diesen ,Fall angewendet vollkommen 
vo:gekommen, , daß Maßnahmen, die , von reeht hat :  Viele Köche v:erderben den Brei. 
Wlenef Zentralen g,etroffen wurden und Wir haben ein Verbotsgesetz, wir haben weiß 
hinausg,egangen sind, dahingehend, illegale Gott wie ' viele Kommissionen und Sonder­
N ationalsozialisten aus den Betrieben ZlU ent- kom,missionen, wir haben ein Wirtschafts­
ferlllen, draußen negiert wurd,en, weil der Be- säuberungsgesetz, das den Dienstgebern die 
treffende mit einem Z,ertifikat gekommen ist Möglicbkeit gibt, die Betriebe zu säubern, 
und gesagt hat : "Für m�ch gilt dieses Gesetz au�h den Betriebsräten ist das Recht gegeben, 
nicht, ich bin nach der Meinung der hierfür Maßnahmen zu treffen, der GeWierkschafts­
in Betracht kommenden MilitärsteIle kein bund ist ermächtigt, Anträge auf Kündigung 

Nationalsozialist." D as Wirtschaftssäuberungs� zu stellen, wenn die beid'en Vorinstanzen 
g,esetz ist dabei 'zweifellos ,geeignet, die so oft nichts getan haben, wir haben Kommissionen 
und immer wieder geforderte Säuberung der bei jedem Arbeitsamte, die von Amts wegen 
Betriebe von Nationalsozialisten in einem leingreifen können, wir haben ein Minister­
weitgehenden Maße und absolut objlektiv kmuite€l für die Säuberung der öfient­
dur,chführen zu können. Nun wird diese lichen Verwrultung und der Wirtschaft, wir 
Säuberung der Betriebe von den Alliierten th�ben die Säuberungskomitees in den Län­
geradezu als ein Prüfstein für uns,ere demo- d,ern, darüber hinaus säubern die Polizei­
kratisohe Einstellung gewertet. Wir haben und Militärbehörden im eigenen Wirkunas­
wiederholt Gelegenheit gehabt, von offiziellen: kreis; . aber das Ergebnis ist trotzdem absoiut 
und inoffiziellen Stellen zu .hören, daß mari 'Uubefriedi81end. Man geht auf der einen Seite 
zu uns so lange kein Vertrauen haben könne,' z.� .:weit u�d auf der anderen Seite zu wenig 
solange die Säuberung der Betriebe nicht wf,nt. . Es , 1st zu viel und zu wenig zugleioh. 
restlos durc,hgeführt sei. Wenn man also in 'V';ir erleben immer wileder, daß in der Be­
dieser Säruberung einen Prüfstein unserer völkerung der Vorwur·f erhoben wird, es ge­
politischen Vertrauenswürdigkeit erblickt, Si() sehehe . nichts, und daß mit eilnigem Recht 
müssen wir doch wohl erwartlen und ver- '  gesagtwird : die Kleinen hängt man, alb er die 
langen können, daß, wenn wir Maßnahmen ' Großen · läßt ' man laufen. Es ist daher ' wirk­
ill dieser Richtung auf Grund von Gesetzen lieh berechtigt, wenn wir sagen : alle Maß­
treffen, diese dann aueh wirklich durchg�_ 'Il�hmen sollen au.f Grund ,gesetzlicher Be­
fü.hrt werden können und daß nicht die Alli- 'stimnmngen durchgeführt werden und man 
ierten ,selbst diese Gesetze :entweder über- '�olr uns es ü.berlassen, di'ese Gesetze zu be­
haupt nicht anerkennen oder nicht ' Zlur An- : �chließEm und auch praktisch anzuwenden. 
wendung bringen lassen und die Wirkungen ,Wir. werden dieses Problem lösen, ohne Ge­
dieser Gesetze, bez�ehungsweise dies1er Maß.,. 'fühl der Rache und nioht aus einem Bedürfnis 
nahmen, die s1e von uns so dringend ver- nach 'yer.geltung. Wdr werden anders,eits da­
langen, praktisch verhindern. für SOI'l�en, daß auch die k'leinen Nazi, selbst 

;W�ru.t - &ie nur einfache Parte�mitg1ieder und 
D as ist auf die Dauer ein unmöglicher Zu- �qnst nicht belastet sind, verantwortlioh ge­

stand. Man kann uns nicht immer Rügen er�: Imlcllt werden; wenn auoh nicht in dem 
teilen, daß nkbts ge.schieht, ' und auf der an": gl�i.eq:en Maße wie die höhergestellten Nazi. 

,,: � :. � 
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Wir· werden also d1e Säuberung durchführen 
unter Rücksichtnahme auf die wirtschaft­
lichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten und 
unter Bedachtnahme auf den Grad der Be­

lastung. 

Und dabei werden wir keine falschen Vor­
steUungen aufkommen :18iS'sen dürfen. Von ge­
wissen Elementen wird diese ganze 'Frage so 
hingestellt, als wäre da,s Naziiproblem das 
einzige .ProMem und als würde alle Not ein , 
Ende thaben, als würden allle Probleme gelöst 
sein, wenn nur dieses eine Problem gelöst 
wird. Gegen diese Auffassung muß man Stel­
lung nehmen. Es gibt neben der Nazifrage 
noch v.ieLe andere, viele wichtige Probleme. 
So sehr ich zugebe, daß wir alles Interes'Se 
daran haben, die Nazifrage in eine!ll Sinne 
zu IÖSlen, daß man uns nicht mit Reoht Miß­
trauen entgegenbringt, ,so ist es doch auf der 
anderen Seite an der Zeit, diese Angelegen­
heit endlich einmal abruschließen und dann 
daranvugehen, die wirklichen Probleme ,m 
lösen, die vor uns liegen und die :ßO groß 
sind, daß sie unsere ganze Kraft bean­
spruchen werden. Das politische Haupt­
problem liegt vor allem darin, <daß wir alles 
aufbieten müssen, um die D emokratie als 
Schutzwall gegen faschistisohe Ideologien im 
Bewußtsein der Massen vu verankern. Dazu 
genügt es sicher nicht, die Betriebe von 
Nationalsozialisten zu säubern, s elbst Wenn 
wir sie restlos entfernen könnten. Um di.e 
Demokratie in den Herzen der Bevölkerung 
dauernd zu sichern und zu VIerankern, 

'
dazu 

sind andefie Voraussetzungen notwendig. Wir 
wollen es hier aussprech en : vor allem muß 
alles vermieden werden, was geeignet ist, die 
Demokrat�e ,selbst zu diskreditieren. Die De­
mokratie muß weiters den Beweis Hefern, 
daß sie die Probleme nicht nur mensohlic.her, 
sondern auoh sachUch richtiger zu lösen ver­
mag als d·er Faschismus. Die Demokratie muß 
schließlich vor allem den Ma,ssen die tJber­
zeug,ung geben, daß die soziale Frage nur auf 
dem Boden und mit ' den Mitteln der Demo­
kratie g,elöst werden kann und daß wir ernst­
lich an diese Frage herangehen . Damit wer­
den wir der Demokratie zweifellos einen 
,größeren D ienst erweisen als mit allen 
Säuberungsmaßnathmen. neshalb müssen wir 
die Alliierten auffordern, uns dabei zu 
thelfen. Sie werden uns wenig helfen, den 
Faschismus auch ' geistig zu überwinden, 
wenn sie ,sich nur um die Säuberung der 
Betriebe kümmern, sie werden uns a:ber weH 
mehr helfen, die Demokratie dauernd zu 
sichern, wenn sie dazu beitragen, diese D e­
mokratie funktionsfähig zu machen und nicht 
zu diskreditieren. 

Manohes, was wir heute in dietser Ri,chtung 
sehen , erfüllt uns mit Sorge. Ich erinnere dar-

an, daß das Parlament eines Tages gezwun­
gen wurde, ohne sachliche Notwendigkeit ein 
Gesetz aufzuheiben, daß man uns vor die 
vollendete Tatsache gestellt hat, entweder be­
dingung.slos zuzustimmen oder die Konse­
quenzen ,zu riskieren. Ich glaube , ,das ist eine 
Diskreditierung der Dtemokratie und der de­
mokratischen Einrichtungen, und wir haben 
meiner MeJnung nach das Recht, zu verlangen, 
daß man tsolche D inge unterläßt. Wir werden 
al s frei ,gewählte Volk'svertretung unseren 
Teil dazu beitragen, die Demokratie inner­
halb österreiohs entsprechend zu sichern . 

Präsid ent : Dar f i'ch den Herrn Bericht­
erstatter bitten, zur Sache zurückzukehrell1. 

Berichterstatter Hillegeist: Nach der Er­
mahnung des Herrn Präsidenten darf ich 
vielleicht noch 'sagen : Wir sind Izweifellos in 
der Lage, auf Grund des Wirtschaftssäube­
rungsgesetzes alle Maßnahmen, die notwen­
dig sind, um die Säuberung durchzuführen, 
tsoweit es s[lichlich möglich und be:r.echtigt ist, 
auch tafsächlioh zu verwirklichen. 

Ich glaube, wenn wir den Beschluß fassen, 
d.ie Wirksamkeit des Gesetzes bis 31. Juli 
1946 zu verlängern, wird es nioht notwendig 
sein, eine neue Verlängerung zu beschließen, 
weil der Zeitraum genügen wird, eine end­
gültige Klärung he�b�izuführen. Wir wollen 
dabei hoffen und wünschen, daß es die Alli­
i,erten durch eine rasche Bestätigung dieses 
Gesetzes und vor allem daduroh, daß sie da­
für Sorge tragen, daß es auch in den Ländern 
angewendet werden kann, nicht dazu · kom­
men lassen, daß dieses Gesetz neuerlich im 
Nationalrat debattilert und neuerlich verlän­
gert werdien müßte . 

:D er Aussohuß hat an dem sachlichen Inhalt 
d es Gesetzes nichts weHer Igeändert. Es wird 
nunmehr im Namen des AtuJsschusses von mir 
b e  a n t r a g t (liest) : 

"Der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf in der vom Ausschuß be­
schlossenen ' Fassung die verf,aSlsungsmäßige 
Zustimmung erteilen." 

(Während der vorstehenden Ausführungen 
hat Präsident B ö h m  den Vorsitz üb er­
nommen .) 

Bei diß·r Abstimmung wird die Vorlage ge­
mäß dem Antrag des Berichterstatters in 
z w e i  t e r und d r , i  t t e r Lesung b e­
s c  h l o s  s e n. 

Der d r i t t e  P iU n k t der Tagesordnung 
ist der Bericht des, Justizaus,schusses über die 
Regier,ung'svorlage (57 d. B.) : Bundesgesetz 
über Änderung,en des Gewerbegerichts­
gesetze,s (Gewerbegerichtsnovelle 1946 
GewGerNov. 1946) (71 d. B.).  
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Berichterstatter Marchner:
' 

Hohes Haus ! 
Mit der Regierungsvorlage 57 der B eHagen, 
Bundesgesetz über Änderungen des Gewer­
begeri�htsgesetzes, die ich namens des Justiz­
ausschusses dem Hohen Hause zur Annahme 
unterbreite, soll die Gew,erbegerichtsbarkeit 
den österreichisohen Verhältnitssen wieder 
angepaßt werden. Als Grundl1age diente das 
deutsche Gewerbegerichtsg,esetz . aus . dem 
Jahre 1943, das seine H aUiptstruktur ebenfaUs 
dem österreiClhischen Gewerbegeflichtsgeset.z 
aus dem Jahre 1922 entlehnt hat. ner Justiz­
au sschuß hat nun in seiner Sitzung am 
13. März 1946 diese Vorlage einer eingehen­
den Erörterung unterzogen. 

Allgemein begrüßt wurde es, daß dieser 
Entwurf durch die Aufhehl,lllg der dem öster­
reic.hischen Rechtsempfinden fremden Be­
stimmungen des deuts,ch,en Gesetzes aus dem 
Jahre 1943 und durch die Ein fügung neuer, 
den he'llti,gen Verhältnissen entsprechenden 
Bestimmungen e�nen wesentlichen Fort­
schritt auch auf dem Gebiete der Aribeits­
gerichtsbarkeit bedeutet. Aus diesem Grunde 
hat sich der Aussc.huß entschlossen, das 
Justizministerium zu ermächtigen, die 
Wiedervel'1lautbaJ'lung des Gew.erbegerichts­
gesetzes als A rbeits:g,erichtsgesetz durchzu­
führen. 

Im Gegensatz zum alten österreichischen 
Gewerbeg,eriohtsgesetz alus dem Jahre 1922 
erstreckt steh dtie Wüksamkeit des nenen 
Arbeitsgerichtsgesetzes, w.ie das ans 1943, 
auch auf land- und forstwirtschaftliche 
D ienstverhältnisse, was auch ein sachlich er 
Grund mehr -ist, dJie Titelveränderung vorzu­
nehmen. Mit Rücksicht auf die erwähnte und 
im Artikel V vorge-seohene Wiederverlaut­
barung de-s Gewerbegerichtsgesetzes als Ar­
beitsgerichtsgesetz wird der Klammeraus­
druck im Titel g,estfi,chen. 

Im einzelnen ist zur Regierungsvorlage und 
den vorn Ausschuß beschlossenen Ände­
rungen folgendes zu bemerken : Es wurde 
einmütig festgestellt, daß in § 1, Abs. (1) ,  die 
Worte "Rechtsstreit dUfich einen ReÜ'htsnach­
folger geführt" ,sowohl den Aktiv- als auch 
den Passivprozeß decken, daß also sowohl 
Rechtsnachfolger des Klagenden (Hdnter­
bliebene rund derglei.chen) als auch Rechts­
nachfolger des Beklagten (Naohfolgefirmen, 
Liquidationsmasse und dergleichen) durch 
diese Formulierung erlaßt werden. Im glei­
chen Absatz wurden die Worte "Hinterblie­
bene des BeiSochäftigt,en" dahingehend inter­
pretiert, daß darunter auch Lebensgefährten 
und Lebensgefährtinnen zu verstehen sind, 
soweit diese materielle Ansprüche besitzen. 

Im § 6 wird durch die Anfügung des 
Punktes 3 die Mögliohkeit geschaffen, bei Be-

zirksgerichten, insbesonder,e für die Unter­
nehmer und Beschäftigt1en der Land- und 
Forstwirtsohaft, leicht erreichbare Neben­
stellen der Arbeits:gerichte durch Verordnung 
zu errichten. D iesem Wunsche aus dem 
Kreise der Land- · und Forstwirtschaft wurde 
entsprochen und so die Ausdehnung der Ar­
beitsgerichtsbarkeH auf die ländlichen Ge­
biete praktisch w.irksam gemacht. 

D ie neue FasStUng des § 10 stellt folgendes 
klar: Der Begriff "Unternehmer" geht so wie 
in § 1 des Gewerbegerichtsge'setzes aus dem 
Jahr'e' 1943 über den 'Begriff "Arbeits-, be­
ziehungsweise D ienstgeber" ,hinalll's, da er 
auch die Auftraggeber jener wirtschaftlich 
unselbständigen ,arbeitnehmerähnlichen Per­
sonen umfaßt, die, ohne in ,einern Anbeits­
vertragsvel'1hältnis zu stehen, im Auftrage und 
für Rechnung bestimmt,er anderer Personen 
Arbeit leisten, wie di es der § 2, Abs. (1), des 
Gewerbegeri1chtsg,eset7.es aus 1943 bestimmt. 
Dements.prechend umfaßt ,auch der Begriff 
"iß eschäftigte" nicht nur Arbeit-, beziehungs­
weis,e Dienstnehmer, sondern auch die eben 
erwähnten, im Auftragsverhältnis stehenden 
arbeitnehmerähnlic.hen Personen. 

Bei der Berufung der Beisitzer aus dem 
Kreise der Beschäftigten in d.er Land- und 
Forstwirf.schaft ist nun zu entscheiden, ob 
diese Besc\bä.ftigten zur A rbeiterkammer oder 
zur Landwirtschaftskammer gehören; j-e nach­
dem wird dem iB.und,esministerium für soziale 
Verwaltung oder dem Bundesministerium für 
Land- und -Forstwirtschaft die führende Rolle 
zugeteilt. Zur Erstattung von Vor�hlägen für 
di.e Beisitzer sind natürlich in erster Linie 
die gesetzlichen Inter,essenvertretungen der 
Unternehmer oder der Beschäftigten heran­
zuziehen. 

Weiters wurden in § 10 zwischen den 
Worten nzuständigen Interessenv,ertretungen" 
die Worte "g.esetzlichen oder, wenn solche 
nicht bestehen, sonstigen Interessenvertre­
tungen" eingefügt. Dort, wo allso ge-setzliche 
Interessenvertretun:g,en nicht Ibestehen, kön­
nen auch sonstige Interessenvertretungen 
herang.ezogen . w.erden, B eisitzer zu nomi­
nier·en. 

Da heut
'
e darüber wohl kein Zweifel mehr 

bestehen kann, daß auch Frauen zum Amte 
eines Beisitzers berufen werden können, 
wur:d:en, ·entgegen der Fassung des Gesetzes 
vom Jahre 1922, im .§ 1 1  die Worte "ohne 
Unterschied des Geschlechtes" in der neuen 
FassollI�.g weggelassen . Hing,egen ,hat 4er Aus,­
schuß abweichend von der Regierungsvorlage 
die Änderung des Wortes "Bundesbürger" auf 
"Staatsbürger" in derselben Bestimmung be­
schlossen. ' 
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Während im § 18  der Regierungsvorlage Bundesmini,sterium" gestrichen, um die Be­
den Rechtsanwälten eine Vertretungsmöglich- stellung d·er vorläufigen Beisitzer nicht zu 
keit in Bagatellsachen nicht eingeräumt war, 
hat der Justizausschuß beschlos.sen, den 
Rechtsanwälten die Vertretungsmögliohkeit 
unbegrenzt, also auch im Bagatellverf.ahren, 
zu eröffnen. Im neu eingefügten Absatz (2) 
wurde jedoch festgelegt, daß der Ersatz der 
Prozeßkosten in diesem Falle auf den Ersatz 
der Gerichtskosten beschränkt bleibt, daß 
also das Vertretungshonorar nicht verrechnet 
werden darf. Selbstverständlich steht dem 
Anwalt das Recht zu, ,das ihm tarifmäßig zu­
stehende Honorar seine.m Auftraggeber an­
zurechnen. 

Im § 21 wurde der Absatz (2) gestrichen, 
wonach ein leinverständlicher Verzicht beider 
StreitteHe auf die Zuziehung der Beisitzer 
möglich sein wird. Du�ch die zwingend·e Vor­
schrift, Beisitzer zuzuziehen, sollen gerade 
die w.irt,sohaftlich schwächsten Arbeitnehmer­
,schichten . einen besonderen und bestmög­
lichen Schutz bekommen. 

verzögern. 
Im Artikel V wurde das Bundesministe­

rium für Ju.stiz. ermächtigt, das Gewerbe­
gerichtsgesetz, das, wie eingangs erwähnt und 
begründet, fortan den Titel "Arbeitsgeridlts­
gesetz" führen soll, durch Kundmachung mit 
rechtsverbindlicher Wirkung neu zu v,erLaut­
baren. 

Er gibt darüber bestimmt keinen Zweifel, 
daß ein Arbeitsgerichtsgesetz in der vorge­
ischlagenen Fassung heute eine zwingende 
Notwendigkeit ist. Wenn das alte österrei­
chische Gewerbegeric.htsverfahl'en 'seinerzeit 
in anderen Staaten als Vorbild diente, so 
spricht dies gewiß am besten für die Güte 
dieses Ge Soetzes. Aber nicht zuletzt war es die 
in diesem Zusammenhange anzuerkennende 
Objektivität der beal11tetlen Richter sowie die 
Sachkenntnis der Laienrichter, die speziell 
die Arbeitnehmeflschaft zur Anerkennung 
dieses ·zu ihrem Schutze geschaffen:en Ge­
richtsverfahI'lens veranlaßte. 

Im Laufe der wirtschaftlichen Gesundung 
unseres Staates, der ebenfalls unsere 'beson­
dere Sorge gelten muß, wird si.ch die Wohl­
tat gerade dieses Gesetzes auch in Zukunft 
wieder mit aller D eutlichkeit erweisen. 

Die Vassung des § 24, wie sie der Justiz­
alll'sschuß besohlossen hat, weioht von der 
Regi.erungsvorlage insofern ab, als der An­
waltszwang im B.erufungsv·erfahr,en behoben 
i.st rund den gesetzliehen Interessenvertre­
lungen ,beider Teile das Recht zusteht, durch 
bevollmäohtigte Vertreter im Berufungsver-
fahI'len zu intervenieren. Der Justizausschuß Ich stelle namens des JusHzausschusses 
stellt aber hiezu ausdrücklich fest, daß das den A III t r a g (liest) : 
Wort "Berufsvereinigung" nur so zu deuten "Der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
ist, daß darunter nur die großen, anerkannten Gesetzentwurf ,die verfassungsmäßige Zu-
Organisationen zu verstehen sind. Diese stimmung erteilen." 
InterpI'letation hielt der Ausschuß deshalb für Abg. D r. Kolb : Der Herr <Berichterstatter 
erforderlich, weil auch dafür gesorgt werden hat soeben zu Punkt 12 des Artikel I der No­
muß, daß diese Funktion vor dem Berufungs- vene erwähnt, daß der JustizausschiUß die gerioht nur entsprechend geschulte und ver- Ziffer 2 in § 25, Abs. (1), in der Fassung antwortungsbewußte Vertreter ausüben. D a- der Regierungsvorlage gestriohen hat. Da­
mit im Zusammenhang wurdle die nach der durch ist eine Unstimmigkeit in den Entwurf 
Regierungsvorlage bestehende Möglichkeit hineingeraten, die vor seiner Ver,ahschie­
der Anbringung der Beflufung (Berufungs- dung nooh behoben werden sollte. 
mitteilung) zu Protokoll beseitigt. 

Die Regierungsvorlage hatte bestimmt, daß 
Im § 25 wurde die Z8Jhl 2 des Absatzes (1) die Parteien_ im Berufungsverfahren auf die gestrichen. D.er J'llstizausschuß steht auf dem mündliche Verhandlung nicht verzichten Standpunkt, daß ein Vlerzichtsverbot auf die können, daß .all8o im Berufung,sverfahren im­mündliche V,eI'lhan�lung, wie sie die Regie- mer eine mündliohe Verhandlung stattfinden rungsvorlage vorsieht, bei Iganz eindeutiger müsse. Laut dieser gestdchenen Ziffer 2 sollte 

und klarer Reohtslage nur unnütze Bel8JStun- der § 492 . ZPO., der vom Verzicht der Par­
gen der Geric�te bedeuten würde. teien auf eine mündliche Verhandlung 

Zu § 27 wurde im Zuge der D ebatte klar- spricht, nicht anwendbar sein. Der Justizaus­
gestellt, daß die Erlassung eines Judikates schuß wollte, wie der Herr Beriohterstatter 
dur,ch den Obersten Gerichtshof dann ZlU ver� gesagt hat, bei klarer Rechtsl,age Kosten und 
anlassen ist, wenn ein übereinstimmender Arbeit ersparen und es dadurch den Par­
Antrag im Sinne des § 27 sowohl von der teien anheimstellen, ob sie eine mündliche 
Unternehmer- wie von der 'Beschäftigtenseite Verhandlung wollen oder nicht. 
her gestellt wird. . Das ist aber ein W,iderspruch zu den aH-

Im Artikel IV wurden die Worte "im Ein- gemeinen Verfahrensgrundsätzen, die das Ge­
vernehmen mit dem saohlich zuständigen setz in Übereinstimmung mit seiner ur-
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sprünglichen Fassung von 1922 aufstellt, näm­
lich der Neuverhand:lung. Diese i,st, ohne daß 
eine mündliche Verhandlung stattfindet, gar 
nicht denkbar, denn es ist ,ein Verfahren wie 
vor einem Gerichtshof erster Instanz. D ort 
wird aber be�anntlich mündlich verhandelt 
und außerdem wird auch in Abwesenheit 
einer Partei verhandelt. D as ist aber ganz 
au sge'8chlossen, ,sobald auf di,e Verhandlung 
verziohtet werden kann. 

Diese Unstimmigkeit läßt sich jetzt noch 
beheben, wenn die eben erwähnten Grund­
sätze der Neuverhandlung nach dem Ver­
fahren in erster Instanz und ohne Säumnis­
folgen ohne Einschränkung zur Geltung 
kommen, das heißt, wenn die Streiohung des 
Justizausschusses wieder rückgängig gemacht 
wird. 

macht, daß tunlichst bei allen Bezir,ksge­
richten in österreich nunmehr arbeitsgericht­
liche Abteilungen erriohtet werden. D ies er­
scheint um so nötiger, ,aLs nun auch Str.eitig­
keiten aus Dienstverhältnissen in der Land­
wirtschaft der RechtSSlprechung im Sinne 
dieser V,erordnung unterliegen. Darüber 
!hinaus aber wird es einer hoffentlich bald 
von der Bund,esregierung im Hohen Haus 
ein�ubringenden Vorlage überlassen sein 
müssen, weitere Gebiete der Gewerbe- oder 
Arb�itsgerichts:barkeit zu regeln. 

Jeder Gewerks<.:-hafter weiß, daß die D urch­
führung der sozialpolitischen Gesetze in der 
Praxis deshalb auf erhebliche Schwierig­
keiten stößt, weil die StrafbestiJmmungen die­
ser Gesetze viel zu wenig beachtet werden. 
Die Ahndung von übertretungen ist den Be-

(1 ) 
zirksverwaltungsbehörden überlassen. Die Ich stelle daher ?en A n t r a g  iest : berufl1chen Vereinigungen der Arbeiterschaft 

"D er NationalDat wolle beschließen : haben keine Möglichkeit, die Spruchpraxis 
Im § 25, Absatz (1), wird nach Ziffer 1 dieser Behörden tatsächlich zu beeinflussen . 

wieder eingefügt: Wir haben Berichte von Bezirksgewerbe-
inspektoraten aus der Zeit der Republik vor 

,2. § 492 der Ziv.nprozeßordnung ist nicht der Annexion durch das D eutsche Reich, in 
anwendbar.' denen kühl und trocken ge'sagt wi:rd, daß in 

Daduroh wird die jetzige Ziffe:r 2 zu ,einigen Wi:rtsohaftsg:ruppen nahezu bei der 
Ziffer 3." Hälfte alle:r Betriebe in eimelnen ,Berufen 

Übertretungen gegen die Arbeitszeitvo:r­
H er Antrag ist g e  n Ü g  e n d  u n t e  r- schriften festgestellt wurden. Eine Praxis, 

s t ü t z t und steht zur n�batte. die nicht in der Lage ist, solche Massenüber-
Abg. D r. Pittermann : Hohes Haus! Die Vor- tretungen wichtig,er 'sozialipolitischer Gesetze 

lage, die uns zur Besohlußfassung vorgelegt zu veflhindern, ist kein wi:rksamer Schutz von 
wird, beseitigt einige übelstände, die die A rbeiterinteressen. Es ist daher ZI\l verlangen, 
Gesetzgebung der nationalsozialistischen Zeit daß vor aHem auf diesem Gebiete ebenso 
auf diesem für di,e Arbeiterschaft so wich- wie 'schon auf anderen - auf dem Gebiete 
tigen Gebiet hervorgerufen hat. Insbesondere der Ernährung und der Verbrauchsregelung 
wird die Tätigkeit der Laienbeisitzer in den - ,bei schweren Vergehen oder bei wieder­
A rbeitsgeriCihten nunmehr wieder praktisch holten V ergehen, wie in unverbesserliichen 
wirk,s81m. In dieser Tätigkeit efblickt die Ar- Fällen von übertretungen ,sozialpolitischer 
beiterschaft eine wirkungsvolle Garantie für SchutzvorschriftetIl, nunmehr geriohtliche 
ihre Rechtsansprüche, die vor diesen Gerich- Sanktionen Platz greUen und daß bei d.er Ent­
ten aUrSgetragen weTden. scheidung über die 'zu v erhängenden Strafen, 

was Ausmaß und Höhe anbelangt, auch den 
Aber dieses Gesetz ist ehen nur eine No- Laienbeisitzern Sitz und Stimme eingeräumt velle. Der vorgelegte Entwurf trägt keines- wird. 

wegs allen Wünschen und auch nicht allen 
Bedürfnissen Rechnung, . die nunmehr an DieS ,scheint uns eine der wichtigsten Auf­
diesen Zweig der Gerichtsbarkeit ,zu stellen gaben für eine Reform des :Rechts d,er Ar­
sind. Insbesondere bleibt trotz einer Ein- beitsgerichtsbarkeit zu sein : die Ausdehnung 
l'ügung noch immer die Errichtung von Ge- ,auch auf das Gebiet der StrafgeriCihtsbarkeit 
werbegerichten oder Arbeitsgeriohten auf und die Teilnahme von Laienbeisitzern an 
einen kleinen Sprengel beschränkt. Aller- der Urteilsfindung und Urteilsfällung. 
dings ist die Mögliehkeit geschaffen worden, Wir wissen, daß wir damit den wirtschaft­
daß bei allen Bezirksgerichten Abteilungen lichen Übelständen nur zum TeH werden ab­eingeri,chtet w,erden, in denen nach den helfen können. Wir sind überzeugt, daß allEm (h�undsätzen dies Gewerbegerichtsverfahrens . sozialen übelständen erst dann wirklich ab­v � rhal1delt und entsClhieden wird. geholfen werden kann, w,enn durch eine Um-

ßg ist ein wirklioh dringender Wunsch der bildung der GeseLlschaftsordnung in den Er­
A rbeiterschaft, daß das Justizministerium von zeugungsstätten keine Unterschiede mehr 
dieser Möglichkeit weitestgehend Gebrauch zwischen Besitzenden und Besitzlosen, :ion-
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dern nur naeh der Rangord!ll!UIlg ihrer beruf­
liohen Stellung sind. (Lebhafter Beifall bei 

, den ·Sozialj.sten.) 
'HeLder Abstimmung witd der, G�etzent­

wurf nach' dem Antrag ,des JlJistimusschusses 
- Artikel I, ' § 25, ill der vom Abg. Dr. K 0 1 b 
beantragten Fassung, ci�r letzte: satz des Ar­
tikel I, § 11,  ,Absätz (1), 'nach ' Koristatierung 
der erfor�erliooen Anwesenh�t mit der vor-

geschriebenen ZweidriUeIme.bmeit - in 
z: w e i t e  r und  d r·i t1 e r Lesung' einstimmig 
a n  g &n 0 in m e n. 

Die Tagesordnung ist e r  s c h ö P f t. 
Die n ä ,c ,h s t e Sit1JlliIlg wird auf s c  h r i U-

1 i ,e h e rn· Wege einberufen werden: 

Die Sitzung wird um 11 Uhr 55 Minuten 
g e s c  h 1 0  S s e n  . 

. Schln' der· Sitzung : Il Uh-r 55 Minuten. 

R i c h t i 5� 8 t e l 1 u n i • 

. . In der Rede des Abge ordne t en l)r 0 Kolb s oll der 
Absatz: ia Ubergang von Seite 1 5 9 auf ae1'teT60 folgender.-
maien· lauten : ' " 

' 

" Das ist aber ein Widerspruch ZlI. den allgemeinen 
Varfahrensgrundsätzen , die das Gesetz in Ubere1nstillUJlung 
mit s e iner ureprüna1ichen Fassung von 1 922 aufs tellt , 

' niißllich 
a ) der Neuverhandlung .... di ese l at , ohne daS . e ine 

miindll che Ve rhandlung stattfindet , gar nicht de� ; ·  
. b )  Verfahren wie · vor $inem Ger i ohtshof erst'ttr Inc= 

stanz - d ort wird aber , bekanntlioh mündlich verh8#de lt ,  
. , c )  Verhandlung auch in Abweaenheit einer P�tei -

das ist aber , sanz ausge s chlo s s en ,  s obald auf dl�,.;.Verhand­
lung verziohtet werden kann o '"  

Druck der österreichisdten Staatsdruckerei. 1476 46 
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